Schulungsunterlagen IHK Lehrgang Wirtschaftsfachwirt 10/08 - Regensburg

Nur zu Schulungszwecken und interner Gebrauch - Weitergabe nicht erlaubt

Lösungsvorschläge

Aufgabe 13:

Hinsichtlich des Baumes ist Anton mit dem Einpflanzen,  § 946 BGB, Eigentümer geworden, da der Baum damit wesentlicher Bestandteil des Grundstücks geworden ist, § 94 BGB  (3 P.)

Hinsichtlich der Schubkarre wurde er mit der Zahlung des Kaufpreises, § 449 BGB, Eigentümer  (2 P.).

Aufgabe 14:

zu a)  ja

zu b)  nein

zu c)  nein

zu d)  nein

zu e)  nein

je 1 Punkt, maximal 5 Punkte

Aufgabe 15:

Zwischen Baum und Anton kam ein Werkvertrag  (1 P.) zustande; zwischen Anton und Gustav besteht ein Arbeits-/Dienstvertrag  (1 P.)

Anton schuldet Baum die Beseitigung des Schadens = Leistungserfolg  (2 P.),  was er nicht erbracht hat, so dass er keinen Anspruch auf Werklohn hat  (2 P.)

Gustav hat Anspruch auf seinen Lohn  (1 P.), da er lediglich seinen Arbeitseinsatz schuldet  (1 P.).

Aufgabe 16:

zu a)  ja

zu b)  nein;  § 286 Abs.2 Nr.2 BGB

zu c)  nein;  § 286 Abs.2 Nr.1 BGB

zu d)  nein;  § 286 Abs.2 Nr.1 BGB

zu e)  nein;  § 286 Abs.2 Nr. 3 BGB

zu  f)  nein;  § 286 Abs.2 Nr. 2 BGB

zu g)  nein;  § 286 Abs.2 Nr. 4 BGB

Aufgabe 17:

a) Bürgschaftserklärung durch Privatmann (1 P), 

Schriftform gem. § 766 BGB  (1 P) 

Bürgschaftserklärung durch Kaufmann (1 P), 

Formfreiheit gem. § 350 HGB (1 P)

b) Nichtigkeit der Erklärung (1 P), gem. § 125 BGB(1 P)

Aufgabe 18:

a) Gem. § 130 BGB (1 P) wird die Willenserklärung erst durch den Zugang wirksam (1 P).

b) Einwurfeinschreiben  (1 P) Hier wirft der Briefträger den Brief, falls der Adressat nicht zu Hause ist in den Briefkasten. Damit gilt er als zugegangen. Zustellung durch Vermittlung eines Gerichtsvollziehers nach den Vorschriften der ZOP: gleiche Logik wie oben. Einwurf durch Boten: Bote händigt den Brief persönlich aus und lässt sich den Empfang quittieren oder wirft den Brief unter Beisein eines Zeugen in den Briefkasten. 

Hinweis: Das „einfache“ Einschreiben ist keine Lösung, da der Empfänger dieses möglicherweise wegen Abwesenheit nicht erhält und dann nicht bei der Post abholt.

Aufgabe 19:

Valentin kann den Restbetrag fordern, wenn ein Kaufvertrag über den Betrag von 200.000,00 € vorliegt. 

Es ist zu klären, ob der entsprechende Vertrag vor Zeugen rechtswirksam ist. 

Grundsätzlich ist für den Vertrag über ein Grundstück die notarielle Beurkundung nötig (§ 311b Abs. 1 Satz 1 BGB). 

Wegen des Formmangels ist dieser Vertrag jedoch nichtig (§ 125 BGB). 

Allerdings wird nach § 311b Abs. 1 Satz 2 BGB der Vertrag durch die Auflassung und die Eintragung im Grundbuch seinem Inhalt nach gültig. 

Da die Eintragung bereits erfolgt ist, ist also der Vertrag gültig und Valentin kann die restliche Summe zu Recht verlangen.

Knapp hat seine vertraglichen Pflichten bereits erfüllt, wenn ein Kaufvertrag über 175.000,00 € vorliegt. 

Dieser Vertrag ist allerdings von beiden Seiten nicht gewollt und damit als Scheingeschäft nach § 117 BGB nichtig.

Aufgabe 20:

a) Besitz: tatsächliche Herrschaft Eigentum: rechtliche Herrschaft über eine Sache (2P)

b) Vgl. BGB, Buch3, Abschnitt 3, Titel 3: Übertragung, Ersitzung, Verbindung -Vermischung Verarbeitung, Erwerb von Erzeugnissen, Aneignung, Fund (3P)

Aufgabe 21:

a) Darlehensvertrag (Geld) 

b) Mietvertrag 

c) Leihvertrag

d) Darlehensvertrag (Sache)

Je 1 P

Aufgabe 22:

Valentin müsste die Ware liefern, wenn ein ordnungsgemäßer Kaufvertrag gem. § 433 BGB zustande gekommen wäre. (1 P)

Hierzu sind zwei gültige und übereinstimmende Willenserklärungen

nötig. (1 P)

Der Verkäufer ist an seine Willenserklärung gem. § 145 gebunden. Ein Ausschluss der Bindung ist aus der Situation nicht erkennbar. (1 P)

Es könnten jedoch Zweifel bestehen, ob die Willenserklärung des Verkäufers zum Zeitpunkt der Bestellung möglicherweise erloschen ist (146 §). (1 P) Es handelt sich um eine Willenserklärung unter Anwesenden, die gem. 147 § (1) sofort anzunehmen ist. (1 P)

Die Willenserklärung des Käufers wurde nicht sofort angenommen und ist des wegen erloschen. (1 P) Die Bestellung des Käufers ist als neuer Antrag im Sinne des § 150 zu sehen. (1 P) Diese Willenserklärung müsste aber erst durch den Verkäufer angenommen werden, was nicht der Fall ist. (1 P) 

Deshalb ist kein Kaufvertrag zustande gekommen. Deswegen besteht auch keine Verpflichtung des V zur Lieferung der Ware. (1 P).

Aufgabe 23:

Gern. § 112 I S. 1 BGB ist die 17-jährige Susanne trotz ihrer Minderjährigkeit (§ 106 BGB) für die Rechtsgeschäfte, die der Geschäftsbetrieb mit sich bringt, unbeschränkt geschäftsfähig. 2 P

Das Anmieten von Geschäftsräumen (§ 535 BGB) und der Abschluss eines Arbeitsvertrages (§ 611 BGB) mit einer Verkäuferin sind grundsätzlich branchenübliche Rechtsgeschäfte und somit gültig. (2P).

Aufgabe 24:

Rechtsgeschäfte von beschränkt geschäftsfähigen bedürfen der vorherigen Einwilligung des gesetzlichen Vertreters. (§ 107 BGB) – (1 P)

Fehlt diese, so ist das Rechtsgeschäft zunächst schwebend unwirksam (1P) bis zur nachträglichen Genehmigung durch den gesetzlichen Vertreter. (§ 108 BGB)  (1 P)

Der Händler kann hierbei eine Fristsetzung vornehmen. (1P)

Aufgabe 25:

Ja, durch die Vereinbarung "im April" war die Leistungszeit nach dem Kalender bestimmt.

(3P)

Mit Ablauf des Monats April kam daher Anton gemäß § 286 Abs.2, Nr.1 BGB auch ohne Mahnung in Verzug. (3P)
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